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Der ONB hat in einer Stellungnahme zu 
einer Maßnahme des Amtes für Wasser
wirtschaft an der Vellach diese als einen 
Rückfall in die Steinzeit des Wasserbaus kri
tisiert. Noch dazu während der Brutzeit in 
einem wertvollen Lebensraum, der einen der 
wenigen Plätze Unterkärntens darstellt, an 
dem Flußregenpfeifer und Flußuferläufer er
folgreich brüten.

W ie ein Lokalaugenschein gezeigt hat, 
entsprechen die Sicherungsmaßnahmen an 
einem großen Ufereinriß, welcher sich beim 
nächsten Hochwasser in Richtung Straße 
und Siedlung ausgeweitet hätte, voll den In
tentionen des ökologischen Wasserbaus. 
Die gewählte Buhnenverbauung (wobei 
Stein, Holz und ausschlagfähige Weiden
äste sinnvoll miteinander kombiniert wurden)
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ermöglicht die Gestaltung eines hochstruktu
rierten Lebensraumes durch den Fluß selbst. 
Das Vellachbett ist durch den Ufereinriß so
gar breiter geworden. Die wasserbaulichen 
Maßnahmen haben keine bleibenden nega
tiven Auswirkungen für den Naturhaushalt.

Der ÖNB entschuldigt sich beim AmJ für 
Wasserwirtschaft wegen unterlassener Rück
fragen und ungerechtfertigter Presseangriffe.

Naturschutzbund Vorarlberg fordert 
Umweltveto für den Umwelt-Landesrat

Das ÖVP-Um weltforum  hat schon vor längerer Zeit das Umwelt-Veto für den Vorarlber

ger U m w elt-Landesrat (dzt. Landesrat A nton T ürtscher) gefordert. B ekanntlich kann 

durch eine Änderung der G eschäftsordnung der Landesregierung die Position des Um- 

welt-Landesrates gestärkt werden. Der Vorarlberger N aturschutzbund unterstützt diesen 

Vorstoß des Ö V P-Um weltforum s. D ie G olfplatz-Entscheidung R iefensberg/Sulzberg -  

die gegen die Stimme des U m w elt-Landesrates durchgedrückt wurde -  zeigt, daß ohne 

Stärkung des U m w eltlandesrates in der Regierung der Schutz der U m w elt auf D auer 

nicht entsprechend gew ährleistet ist. D er N aturschutzbund erinnert in diesem  Zusam m en

hang daran, daß beispielsweise der F inanz-Landesrat nach der Geschäftsordnung bereits 

derzeit ein eingeschränktes Vetorecht besitzt.
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